
Allgemeine 
Vertragsgrundlagen 
(AVG) 
Die nachfolgenden AVG gelten für alle mir erteilten Aufträge. Sie gelten als vereinbart, wenn 
ihnen nicht umgehend widersprochen wird. 

§ 1 ALLGEMEINES 

1.1 Für alle Verträge über Design-Leistungen zwischen dem Auftragnehmer und dem 
Auftraggeber gelten ausschließlich die nachfolgenden AVG. Sie gelten auch dann, 
wenn der Auftraggeber Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet und diese 
entgegenstehende oder von den hier aufgeführten AVG abweichende Bedingungen 
enthalten. 

1.2 Die AVG des Auftragnehmers gelten auch, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis 
entgegenstehender oder von den hier aufgeführten Bedingungen abweichender 
Bedingungen des Auftraggebers den Auftrag vorbehaltlos ausführt. 

1.3 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur dann gültig, wenn 
ihnen der Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich zustimmt. 

§ 2 VERTRAGSGEGENSTAND  

2.1 Der Auftragnehmer wird durch den Auftraggeber beauftragt, das im zugehörigen 
Angebot beschriebene Projekt, Werk oder Dienstleistung durchzuführen/zu erstellen 
oder zu erbringen. 

2.2 Der Auftragnehmer führt den erteilten Auftrag in eigener Verantwortung aus. Dabei 
hat der Auftragnehmer die Interessen des Auftraggebers zu berücksichtigen.  

2.3 Der Auftragnehmer unterliegt keinem Weisungs- oder Direktionsrecht des 
Auftraggebers. Er hat jedoch fachliche Vorgaben des Auftraggebers soweit zu 
beachten, als dies erforderlich ist, um die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung 
und das vereinbarte Vertragsziel zu erreichen.  
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2.4 Ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis wird durch diesen Vertrag nicht 
begründet. 

2.5 Der Gegenstand des Vertrages richtet sich nach den Individualvereinbarungen der 
Vertragspartner. Der Auftragnehmer schuldet keine Leistungen, die nicht 
ausdrücklich individuell und schriftlich bzw. durch ein Angebot vereinbart wurden. 

§ 3 LEISTUNGSZEITRAUM  

3.1 Der Auftragnehmer hat das im Angebot genannte Leistungen spätestens bis zum 
angebenden Datum einer Einzelleistung oder eines Meilensteines abnahmereif und 
mängelfrei herzustellen.  

3.2 Nach Herstellung des Werkes hat der Auftragnehmer unverzüglich gegenüber dem 
Auftraggeber die Abnahmereife anzuzeigen.  

§ 4 VERTRAGSDURCHFÜHRUNG  

4.1 Dem Auftragnehmer ist es gestattet, den Vertrag auch unter Zuhilfenahme von 
Erfüllungsgehilfen zu erfüllen, soweit der Auftragnehmer deren fachliche 
Qualifikation sichergestellt hat. Der Auftragnehmer haftet für seine 
Erfüllungsgehilfen und sonst von ihm zur Mitwirkung herangezogenen Personen.  

4.2 Bei der Vertragsdurchführung verpflichtet sich der Auftragnehmer, die 
anzuwendenden Gesetze und Genehmigungserfordernisse zu beachten und 
einzuhalten, insbesondere auch das Mindestlohngesetz.  

4.3 Der Auftragnehmer bestimmt den Tätigkeitsort nach freiem Ermessen.  

4.4 Sofern es die Eigenart des Werkes erforderlich macht, erhält der Auftragnehmer die 
Möglichkeit, die Einrichtungen und Ressourcen des Auftraggebers in Absprache mit 
dem beim Auftraggeber benannten Projektverantwortlichen in angemessenem 
Umfang zu nutzen. Der Auftragnehmer ist dabei an dienstliche Weisungen nicht 
gebunden, sofern diese Weisungen nicht der Sicherheit oder dem Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen oder Personen dient. 

§ 5 SONDERLEISTUNGEN UND NEBENKOSTEN 

5.1 Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von abnahmefähigen 
Entwürfen, Satzdateien, Konzeptionen, Programmierungen, etc. werden nach dem 

01.01.2024  / 2 8



Zeitaufwand wenn nicht anderweitig im Angebot festgelegt entsprechend dem 
durchschnittlichen Stundensatz von 96 EUR berechnet. 

5.2 Der Auftragnehmer ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber 
berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und 
für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
den Erwerb von Lizenzen für Software, Grafiken, Fotografien oder Templates sowie 
das Anmieten von Server-Speicherplatz auf Serveranlagen (Hosting). Der 
Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer entsprechende Vollmacht zu 
erteilen. 

5.3 Soweit im Einzelfall nach vorheriger Abstimmung Verträge über notwendige 
Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftragnehmers abgeschlossen 
werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer im Innenverhältnis 
von sämtlichen Vergütungsansprüchen freizustellen, die sich aus dem 
Vertragsabschluss ergeben. Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese Kosten in 
Rechnung zu stellen, sobald sie von dem Dritten in Rechnung gestellt werden. 

5.4 Auslagen für notwendige technische Nebenkosten, insbesondere für die Anfertigung 
von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Teasern, Hosting etc. sind nach 
vorheriger Abstimmung vom Auftraggeber zu erstatten. 

§ 6 ABNAHME 

6.1 Der Auftraggeber hat das vom Auftragnehmer erstellte Werk unverzüglich nach 
Mitteilung der Abnahmereife daraufhin zu überprüfen, dass Mängelfreiheit besteht 
und bei positivem Prüfung der Mängelfreiheit das Werk abzunehmen. Sie gilt als 
abgenommen, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer nicht innerhalb einer 
Frist von 3 Tagen nach Anzeige der Fertigstellung schriftlich die von ihm 
festgestellten Mängel mitteilt. Andernfalls wird der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer eine Nachfrist zur Mängelbeseitigung setzen. 

6.2 Einzelleistungen oder Meilensteine können vereinbart werden. Hierin ist jedoch 
keine automatische Abnahme zu sehen.  

6.3 Die Abnahme erfolgt durch eine entscheidungsbefugten Person oder der zur 
Abnahme beauftragten Firma. 

6.4 Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert 
werden. Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Mängelansprüche 
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind hiermit ausgeschlossen. 
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§ 7 ANDERWEITIGE TÄTIGKEITEN 

7.1 Dem Auftragnehmer steht es frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden, 
sofern die Tätigkeit für andere Auftraggeber der Tätigkeit für diesen Auftraggeber 
nicht abträglich ist. 

§ 8 VERGÜTUNG UND AUFWENDUNGEN 

8.1 Sämtliche Leistungen, die der Auftragnehmer für den Auftraggeber erbringt, sind 
kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 

8.2 Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat 
er die Mehrkosten zu tragen. Der Auftragnehmer behält den Vergütungsanspruch für 
bereits begonnene Arbeiten. 

8.3 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu 
vertreten hat, so kann der Auftragnehmer eine angemessene Erhöhung der 
Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann er auch 
Schadenersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt. 

8.4 Die Vergütung setzt sich vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen aus einem 
Entwurfshonorar und – soweit eine Nutzung der Leistungen vertraglich vorgesehen 
ist – einem Nutzungshonorar zusammen. Das Nutzungshonorar wird nach dem 
vertraglich vereinbarten Nutzungsumfang bestimmt. 

8.5 Weitergehende Nutzungen müssen ergänzend vergütet werden. Vorbehaltlich 
anderweitiger Vereinbarungen wird die Vergütung des Entwurfs- und 
Nutzungshonorars nach dem jeweils aktuellen AGD Vergütungstarif Design 
berechnet, wie er zwischen der Allianz deutscher Auftragnehmer (AGD und der 
Vereinigung Selbstständige Design-Studios (SDSt) geschlossen wurde. 

8.6 Vorschläge des Auftraggebers bzw. seiner Mitarbeiter oder seine bzw. deren 
sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. 

8.7 Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise. Die Vergütung erfolgt 
zuzüglich Mehrwertsteuer, falls gesetzlich vorgeschrieben. 

8.8 Die Vergütung, falls nicht anders vereinbart, wird für Anzahlungen sofort nach 
Zugang der Rechnung fällig. Die restliche Vergütung wird nach Fertigstellung 
innerhalb von 7 Tagen fällig. 
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8.9 Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende 
Teilvergütung jeweils bei einer solchen Teilabnahme fällig. Die Zahlungen erfolgen 
bargeldlos auf ein vom Auftragnehmer zu benennendes Konto. Sofern das benannte 
Konto innerhalb der EU nach entsprechendem IBAN Standard geführt wird, trägt der 
Auftraggeber die anfallenden Gebühren für die Überweisung. Für anfallende 
Gebühren, die durch Überweisungen auf ein benanntes Konto außerhalb der EU 
(nicht IBAN anfallen, trägt der Auftragnehmer die Kosten. 

8.10 Bei Zahlungsverzug kann der Auftragnehmer bei Rechtsgeschäften, an denen ein 
Verbraucher nicht beteiligt ist, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a., bei 
Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
p.a. verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens 
bleibt vorbehalten. 

8.11 Es obliegt dem Auftragnehmer für die Abführung von Steuern, insbesondere 
Einkommensteuer, und von etwaigen Sozialversicherungsbeiträgen Sorge zu tragen.  

8.12 Der Auftragnehmer trägt alle Aufwendungen, die im Rahmen seiner Tätigkeit 
anfallen, selbst. Die Vertragspartner können vereinbaren, dass Aufwendungen nach 
ordnungsgemäßem Nachweis von Auftraggeber erstattet werden. 

§ 9 VERSCHWIEGENHEIT  

9.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit 
bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse während und nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren, soweit es sich 
nicht um lediglich dem allgemeinen Stand der Technik entsprechende oder sonst 
offenkundige Tatsachen oder Umstände handelt. 

9.2 Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen wird der Auftragnehmer jedwede 
eigenständige Veröffentlichung der vom Gegenstand dieses Vertrages erfassten 
Erkenntnisse unterlassen. 

9.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, sämtliche in Erfüllung des Vertrages 
entstehenden Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtlichen Medien unter 
namentlicher Nennung des Auftraggebers zu verwenden und im Übrigen auf das 
Tätigwerden für den Auftraggeber hinzuweisen, sofern der Auftragnehmer nicht 
über ein etwaiges entgegenstehendes Geheimhaltungsinteresse des Auftraggebers 
schriftlich in Kenntnis gesetzt wurde. Etwaige Rechte Dritter muss der 
Auftragnehmer für seine Werbezwecke selbst einholen. 
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§ 10 NUTZUNGSRECHT UND BENENNUNGSPFLICHTEN 

10.1 Die Entwürfe dürfen nur für den vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich 
und inhaltlich) verwendet werden. Jede Nutzung über den vereinbarten 
Nutzungsumfang hinaus ist in jedem Fall durch ein Nutzungshonorar gesondert zu 
vergüten. Sie ist bei rechtlich geschützten Leistungen nicht gestattet und berechtigt 
den Auftragnehmer neben der Forderung eines ergänzenden Nutzungshonorar zur 
Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen. 

10.2  Jede auch nur teilweise Nachahmung eines rechtlich geschützten Entwurfs ist 
unzulässig. Sämtliche Entwürfe, Konzeptionen und sonstige Leistungen des 
Auftragnehmers werden dem Auftraggeber im Sinne des § 18 Abs. 1 UWG 
anvertraut. Eine unbefugte Verwertung oder Mitteilung an Dritte außerhalb der 
vertraglichen Vereinbarung der Vertragspartner ist unzulässig. 

10.3 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Vertragszweck 
erforderlichen Nutzungsrechte ein. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird im 
Zweifel jeweils nur das einfache Nutzungsrecht eingeräumt. 

10.4 Jede Übertragung oder Teilübertragung von Nutzungsrechten und jede Einräumung 
von Unterlizenzen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Auftragnehmers. 

10.5 Die Nutzungsrechte gehen Zug um Zug mit der vollständigen Bezahlung der 
Vergütung auf den Auftraggeber über. 

10.6 Geschützte Entwürfe dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftragnehmers 
weder im Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Der Auftragnehmer 
hat das Recht eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seiner 
geschützten Entwürfe zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen 
oder persönlichen Interessen an den vorgenannten Werkleistungen zu gefährden. 

10.7 Die Einräumung der vorgenannten Rechte ist mit der im Angebot vereinbarten 
Vergütung vollständig abgegolten. 

10.8 Der Auftragnehmer ist im Impressum der erstellten Webseite, oder in unmittelbarer 
Nähe zu den Vervielfältigungsstücken und/oder in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der öffentlichen Wiedergabe der Leistungen des Auftragnehmers namentlich zu 
nennen, soweit eine Nennung nicht gänzlich branchenunüblich ist. 
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§ 11 HERAUSGABE VON UNTERLAGEN 

11.1 Geschuldet ist die Übergabe der Entwürfe in einer Art und Weise, die die Herstellung 
der sich aus dem Vertrags-/Auftragszweck ergebenden Produkte ermöglicht. Die 
Übergabe sogenannter »offener« Dateien ist grundsätzlich nicht geschuldet. 

11.2 Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Auftragnehmer sämtliches in 
seinem Besitz befindliche Eigentum des Auftraggebers und die ihm im Rahmen 
seiner Tätigkeit vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich 
und unaufgefordert an den Auftraggeber herauszugeben. 

§ 12 HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG  

12.1 Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber gegenüber, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund, für die von ihm bzw. seinen Mitarbeitern vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachten Schäden sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit. 

12.2 Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber gegenüber für die schuldhafte 
Verletzung einer Garantie und wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, wobei wesentliche Vertragspflichten solche sind, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. 

12.3 Der Auftragnehmer und der Auftraggeber sind sich vorbehaltlich besonderer 
einzelvertraglicher Vereinbarungen einig, dass die Haftung des Auftragnehmers für 
Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. 

12.4 In allen anderen Fällen sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. 

12.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist damit nicht 
verbunden. 

§ 13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

13.1 Die Vertragspartner sind sich einig, dass der vorliegende Vertrag abschließend ist 
und keine anderen auch mündliche Vereinbarungen getroffen wurden. 

13.2 Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.  
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13.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit dieser Vereinbarung ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber 
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist.  

13.4 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden oder sollte die Vereinbarung unvollständig sein, so wird die 
Vereinbarung im Übrigen Inhalt nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, 
die unwirksame Bestimmung durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, welche 
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise 
wirtschaftlich am nächsten kommt.
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